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Betriebsausschuss 12.06.2023

Tagesordnungspunkt:

Jahresvertrag Kanalreinigung und TV-Kanalinspektion
Hier: Maßnahmebeschluss für 2024

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss beschließt:

Die Verwaltung wird ermächtigt, den Jahresvertrag Kanalreinigung und TV-Kanalinspektion für 2024 im
Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung nach UVgO gemäß den in der Vorlage erläuterten
Bedingungen durchzuführen und entsprechende Aufträge zu vergeben.

Begründung:

1. Leistungsumfang

Bei den zur Ausschreibung vorgesehenen Arbeiten handelt es sich um einen Rahmenvertrag zur
Durchführung von Kanalreinigungsarbeiten und Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen
Kanalinspektionsarbeiten. Ferner sind Störeinsätze bei Verstopfungen und Unfällen
Vertragsbestandteil.

Der Vertragsumfang ist nachstehend aufgeführt:

Kanalreinigung

 ca. 72 km Schmutz-, Misch- und Regenwasserkanäle DN 150 – DN 2600 reinigen

 Reinigung von Pumpwerken im Kanalnetz

 Reinigung von Sonderbauwerken im Kanalnetz



 Reinigung von Bauwerken auf der Kläranlage

 10 Stauraumkanäle bzw. RÜB viermal jährlich reinigen

 5 Regenklärbecken jährlich reinigen

 8 Bauwerke auf der Kläranlage viermal jährlich reinigen

Kanalinspektion von Schmutz- und Regenwasserkanälen

 ca. 11 km TV-Kanalinspektionen DN 150 – DN 1300 gemäß Forderung der SüwVO-Abw

Reinigung und Inspektion von Hausanschlussleitungen

 ca. 500 lfd. m Kanalhausanschlüsse reinigen und mit Satellitenkamera (Schwenkkopf)
untersuchen

 Ortung von Hausanschlussleitungen

Störeinsätze bei Verstopfungen (inkl. 24h Rufbereitschaft) (in Prüfung, siehe nachstehend)

In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass Firmen, die für die Regelreinigungsarbeiten und TV-
Befahrungen des Kanalnetzes geeignet sind, teilweise bei Störeinsätzen an die Grenzen ihrer
Leistungsfähigkeit kommen. Es bestehen daher Überlegungen, die optionale Leistung der Störeinsätze,
welche in der Vergangenheit rund 12% der Vertragssumme ausgemacht hat, aus dem Jahresvertrag für
die Reinigung und die TV-Befahrung auszugliedern.

Gespräche mit potenziellen Anbietern einer ausschließlichen Leistung „Störeinsätze“ im Hinblick auf
die Randbedingungen und damit die Wirtschaftlichkeit für den Entsorgungsbetrieb laufen derzeit. Die
Ausgliederung der Störeinsätze in ein separates Vertragswerk steht somit noch unter dem Vorbehalt
der tatsächlichen Umsetzbarkeit.

2. Eckdaten der Verträge

Zur Vergabe der vorgenannten Aufträge ist eine öffentliche Ausschreibung gemäß UVgO 2017
vorgesehen.

Die Verträge sollen für eine Laufzeit von einem Jahr geschlossen werden.

3. Kostenschätzung

Auf Grundlage der Angebotspreise aus den Vorjahren, der aktuellen Preisentwicklung und des
Vertragsumfangs wird von einem gesamten Kostenvolumen in Höhe von brutto 250.000 € (netto rd.
210.000 €) ausgegangen.

Die Finanzierung wird über den Wirtschaftsplan des Entsorgungsbetriebes sichergestellt.


